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Bekanntmachung der Stadt Schraplau 

 
Der Stadtrat der Stadt Schraplau hat in seiner Sitzung am 27.12.2011 die nachfolgend 
aufgeführten Bewerber zur Bürgermeisterwahl am 22.01.2012 in der Stadt Schraplau  
zugelassen. 
 
Herrn 
Frank Birke 
Wilhelm-Fichte-Siedlung 69 
06279 Schraplau 
 
Herrn 
Olaf Maury 
Wilhelm-Fichte-Siedlung 88 c 
06279 Schraplau 
 
 
Schraplau, den 28.12.2011 
 
 
Meyer 
Verbandsgemeindebürgermeisterin 
 
 
 
Bekanntmachungen des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes 
Weida-Land AöR 
 
Beschlüsse aus der Versammlung des Verwaltungsrates vom 15.12.2011 
 
aus dem öffentlichen Sitzungsteil 
 
• Beschluss-Nr.:  14-02-11 
Der Verwaltungsrat beschließt die  5. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren  
für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes Weida-Land vom 
28.02.2002 gemäß Anlage.  

 
Bekanntmachungsanordnung 
Hiermit wird angeordnet, die 5. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
zentrale Schmutzwasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes Weida-Land vom 28.02.2002 
(Zentrale Gebührensatzung) beschlossen am 15.12.2011 unter der Beschluss-Nr. 14-02-11 und 
ausgefertigt durch die Vorstände des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land AöR am 
16.12.2011 durch handschriftliche Unterzeichnung im Amtsblatt der Verbandsgemeinde  
Weida-Land Nemsdorf-Göhrendorf öffentlich bekannt zu machen. 
 
Schraplau, den 16.12.2011 
 
Roswitha Meyer 
Vorsitzende des Verwaltungsrates    (Siegel) 
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5. Änderung 
der 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung  
des Abwasserzweckverbandes Weida-Land vom 28.02.2002 

(Zentrale Gebührensatzung) 
 
Aufgrund der §§ 6, 8, 33, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt  
(GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Zweiten 
Begleitgesetzes zur Gemeindegebietsreform vom 08.07.2010 (GVBl. LSA S. 406), i. V. m.  
§ 5 Abs. 2 der Verordnung über die kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts (Anstalts-
verordnung -  AnstVO) vom 14. Januar 2004 (GVBl. LSA S. 38) hat der Verwaltungsrat der  
Anstalt in seiner Sitzung am 15.12.2011 die nachfolgende 5. Änderungssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung des 
Abwasserzweckverbandes Weida-Land vom 28.02.2002 (veröffentlicht im Amtsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft Wein-Weida-Land Nr. 3 vom 28.02.2002), zuletzt geändert durch  
die 4. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes Weida-Land vom 03.09.2009 (veröffentlicht  
im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weida-Land Nr. 18 vom 03.09.2009) wird wie  
folgt geändert: 
 
§ 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Der Trinkwasser- und Abwasserbetrieb Weida-Land AöR betreibt seine zentrale  
      Schmutzwasserbeseitigung nach Maßgabe seiner Abwasserbeseitigungssatzung vom  
      06.04.2001, in der jeweilig geltenden Fassung, für die zum Anstaltsgebiet gehörenden  
      Abrechnungsgebiete.  
 
      Das Abrechnungsgebiet I umfasst die Abwasserbeseitigung für das Gebiet der  
      Gemeinde Obhausen (mit Ausnahme des Ortsteiles Esperstedt), der Gemeinde  
      Barnstädt und der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf. 
 
      Das Abrechnungsgebiet II umfasst die Abwasserbeseitigung für das Gebiet der  
      Ortsteile Albersroda und Schnellroda der Gemeinde Steigra. 
 
§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Verbrauchsgebühr (Abwassergebühr) für das eingeleitete Schmutzwasser in  

die öffentliche zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage beträgt für das  
Abrechnungsgebiet I 2,45 EURO pro m³. 

      
      Die Verbrauchsgebühr (Abwassergebühr) für das eingeleitete Schmutzwasser in  
      die öffentliche zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage beträgt für das  

Abrechnungsgebiet II 3,30 EURO pro m³. 
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§ 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Die Grundgebühr, die zur Deckung von verbrauchsunabhängigen Fixkosten dient,  
      beträgt im Abrechnungsgebiet I 12,00 EURO pro Monat und Wasserzähler (ohne  
      Zwischenzähler).     

      
      Die Grundgebühr, die zur Deckung von verbrauchsunabhängigen Fixkosten dient,  
      beträgt im Abrechnungsgebiet II  12,00 EURO pro Monat und Wasserzähler (ohne  
      Zwischenzähler).   
 
§ 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Erhebungszeitraum für die Grund- und Verbrauchsgebühr ist das Kalenderjahr, an  
      dessen Ende die Gebührenschuld entsteht. 
 
§ 8  Abs. 1 erhält folgende Fassung 
 
(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind viertel- 

jährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. des laufenden Jahres  
zu leisten. Die Höhe der Abschlagszahlungen (Grund- und Verbrauchsgebühr) wird durch 
Bescheid nach den Berechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

 
§ 2 

 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2012 in Kraft. 
 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, 16.12.2011 
 
 
 
Kurt Pfeiffer                              Dr. Manfred Dauderstädt                                   (Siegel)                  
Vorstand                                    Vorstand    
 
 
 
 
• Beschluss-Nr.: 15-02-11 

Der Verwaltungsrat des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land AöR beschließt  
die Kündigung des Vertrages zur technischen Betriebsführung mit dem Abwasserbetrieb  
Stadt Querfurt Merseburger Straße 113 in 06268 Querfurt zum 31.12.2011. 

 
• Beschluss-Nr.: 16-02-11 
      Der Verwaltungsrat des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land AöR beschließt  

den Jahresabschluss 2010 des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida AöR Schraplau  
und des Abwasserbetriebes Weida-Land AöR Nemsdorf-Göhrendorf als Gesamtabschluss  
vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 zu erstellen. 
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aus dem nichtöffentlichen Sitzungsteil: 

 
• Beschluss-Nr.: 17-02-11 

Beschluss zu einer finanziellen Angelegenheit 
 
• Beschluss-Nr.: 18-02-11 

Beschluss zu einer rechtlichen Angelegenheit 
 
• Beschluss-Nr.: 19-02-11 

Beschluss zu einer rechtlichen Angelegenheit 
 
• Beschluss-Nr.: 20-02-11 

Beschluss zur Vergabe einer Leistung  
 
• Beschluss-Nr.: 21-02-11 

Beschluss zu einer finanziellen Angelegenheit 
 
• Beschluss-Nr.: 22-02-11 

Beschluss zu einer finanziellen Angelegenheit 
 
• Beschluss-Nr.: 23-02-11 

Beschluss zu einer finanziellen Angelegenheit 
 
 
Schraplau, 20.12.2011 
 
 
Kurt Pfeiffer    Dr. Manfred Dauderstädt          -Siegel- 
(Vorstand)    (Vorstand)  
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